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I  STÄDTEBAULICHE  BEGRÜNDUNG  (PL AN U N G S B E R I C H T )  

0  VO R B EM ER K U N G EN  /  ER L ÄU T E R U N G E N  Z U R  SC H L U S S F AS S U N G  

U N D  VO R AU S G E G AN G E N E N  PL AN F AS S U N G  D E R  ER N E U T E N  

BET E I L I G U N G  G E M Äß  §  4  A  (3)  B AU GB 

Erläuterungen zur Planfassung gemäß § 10 BauGB 
 
Aufgrund der beschlossenen Würdigungsinhalte aus den Beteiligungsverfahren gemäß §§ 3 (2) und 
4 (2) BauGB hatten sich für die Festsetzungsinhalte des Bebauungsplans teilweise Änderungen er-
geben, die es erforderlich machten, dass die Planung in eine erneute Beteiligung gemäß § 4 a (3) 
BauGB gegeben wird.  
 
Aus der erneuten Beteiligung gemäß § 4 a (3) BauGB hat sich kein erneuter Abwägungsbe-
darf und kein Planänderungsbedarf ergeben. Somit sind keine Änderungen oder Ergänzun-
gen in der Begründung vorgenommen worden.  
 
Erläuterungen zur Planfassung der erneuten Beteiligung gemäß § 4a (3) BauGB 
 
Der Ortsgemeinderat Wolken hatte in seiner Sitzung am 11.02.2019 über die eingegangenen Stel-
lungnahmen aus den Beteiligungsverfahren gemäß §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB beraten und be-
schlossen. Aufgrund der beschlossenen Würdigungsinhalte hatten sich für die Festsetzungsinhalte 
des Bebauungsplans teilweise Änderungen ergeben, die es erforderlich machten, dass die Planung 
in eine erneute Beteiligung gemäß § 4a (3) BauGB gegeben wurde. Insbesondere die Abänderung 
des Geltungsbereichs im östlichen Randbereich, betreffend eine Rücknahme des Geltungsbereichs 
auf den Flurstücken 37/1 und 38/3 (Flur 2, Gemarkung Wolken, Anwesen Bassenheimer Straße Nr. 
41) führte dazu, dass die Plankonzeption nach der Beteiligung gemäß § 3 (2) BauGB sich geändert 
hat und die erneute Beteiligung ausgelöst worden war.  
 
Nachfolgend werden in einer Zusammenfassung die verschiedenen vorgenommenen Änderungen 
an der Plankonzeption dargelegt. Die relevanten Aspekte in der Begründung wurden jeweils ange-
passt. Entsprechendes gilt für den Umweltbericht, der einen separaten Teil der Begründung dar-
stellt. 
 
In der Planurkunde mit den textlichen und zeichnerischen Festsetzungen wurden für die er-
neute Beteiligung folgende Anpassungen vorgenommen: 
 

¶ Rücknahme des Geltungsbereichs im Bereich der Flurstücke 37/1 und 38/3 (Flur 2, Gemar-
kung Wolken, Anwesen Bassenheimer Straße Nr. 41), da die hier vorgesehene Trasse zur 
Abwasserableitung nicht mehr möglich ist.  
 

¶ In diesem Zusammenhang entfällt auch die zeichnerische Festsetzung des Geh-, Fahr- und 
Leitungsrechtes vom Ende des östlichen Straßenstichs in Richtung der genannten Parzel-
len. Des Weiteren wird in diesem Zusammenhang auch in der Textfestsetzung Nr. 10 zum 
Geh-, Fahr- und Leitungsrecht der erste Absatz gestrichen. 
 

¶ In der Nutzungsschablone werden die Eintragungen im Feld ĂZahl der Vollgeschosseñ sowie 
ĂDachformñ redaktionell angepasst. Die Zahl der Vollgeschosse wird nur mit II angegeben, 



Ortsgemeinde Wolken 
Begründung zum Bebauungsplan 
ĂErweiterung Lange Fuhrñ 

 

12 146 
Seite 6 

 

29. Mai 2019 

 
 

 

auf die Nennung der Trauf- und Firsthöhe wird verzichtet. Im Feld zur Dachform erfolgt ein 
Verweis auf die Textfestsetzung Nr. 13, die entsprechend ausführlich textliche Regelungen 
zur Dachform trifft.  
 

¶ In der Textfestsetzung Nr. 2.4 zur Höhe der baulichen Anlage wird im vorletzten Absatz eine 
Ergänzung vorgenommen. Die Überschreitungsmöglichkeit der festgesetzten maximalen 
Firsthöhe, geregelt nur als Ausnahme gemäß § 31 (1) BauGB, wird mit einem Wert von 1,0 
m konkretisiert. Danach kºnnen ¿ber die festgesetzte maximale Firsthºhe hinaus (Ăbis zu 
einem Wert von 1,0 mñ), einzelne technische Anlagen bzw. untergeordnete Dachaufbauten 
ausnahmsweise zugelassen werden (Ausnahme gemäß § 31 (1) BauGB). 
 

¶ In der Textfestsetzung Nr. 11.1 (Immissionsschutz) wurde eine ergänzende Formulierung 
aufgenommen zur besseren Definition des oberen und unteren Maßbezugspunktes für die 
Anlage des Schallschutzschirms. In diesem Zusammenhang wurde auch ein Planeinschrieb 
in die Planurkunde aufgenommen (siehe Textfeld in der Planurkunde, dem Ordnungsbe-
reich D zugeordnet).  
 

¶ Die bisherige Festsetzung zur Regelung der ĂHºhenlage der baulichen Anlagenñ wurde aus 
dem Abschnitt der Ăºrtlichen Bauvorschriftenñ in die bauplanungsrechtlichen Festsetzungen 
verschoben. Neue Rechtsgrundlage hierzu ist § 9 (3) BauGB. Inhaltlich wurde die Festset-
zung nicht verändert. Die Nummerierung der nachfolgenden Textfestsetzungen wurde ent-
sprechend angepasst.  
 

¶ In der Rubrik ĂHinweiseñ des Bebauungsplans wurde der Hinweis zum Denkmalschutz unter 
Berücksichtigung der fachbehördlichen Stellungnahmen der GDKE, Direktion Landesarchä-
ologie, vom 05.11.2018 angepasst und aktualisiert.  
 

¶ Der Hinweis zu ĂBoden und Baugrundñ wurde dahingehend ergªnzt, dass die DIN 19731 
(Bodenbeschaffenheit ï Verwertung von Bodenmaterial) ergänzend im Hinweis erwähnt 
worden ist.  
 

¶ In den Hinweisen des Bebauungsplans wurde ein zusätzlicher Hinweis zur Verkabelung der 
Freileitungen in Bezug auf zu beachtende Aspekte aufgenommen. Einzelheiten hierzu sind 
ebenfalls dem konkreten Hinweis auf der Planurkunde zu entnehmen.  
 

¶ Für den Teilbereich des Allgemeinen Wohngebietes östlich der Bassenheimer Straße wurde 
am nördlichen und östlichen Plangebietsrand eine 4 m breite randliche Eingrünung entspre-
chend des Ordnungsbereichs A als zeichnerische Festsetzung aufgenommen. In diesen Be-
reich wurde auch die Eintragung des Lªrmpegelwertes ĂI bis IIñ ergªnzend vorgenommen.  
 

¶ Im südöstlichen Randbereich des Bebauungsplangebietes, nördlich des Bestandsgrundstü-
ckes Flurst¿ck Nr. 262, Anwesen ĂZur Langen Fuhr Nr. 6ñ wurde die empfohlene Grund-
stücksaufteilung unter Berücksichtigung einer privaten Anregung angepasst.  
 

In der Begründung wurden im Wesentlichen folgende Ergänzungen bzw. Anpassungen vor-
genommen: 

 

¶ In das Kapitel 4.1 ĂErschlieÇungñ wurde ein Abschnitt zur verkehrsplanerischen Abschªt-
zung der Verkehrsmengenentwicklung aus dem Baugebiet aufgenommen. Die verkehrspla-
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nerische Abschätzung der Verkehrsmengenentwicklung wurde ebenfalls in den Anhang der 
Begründung aufgenommen. 
 

¶ In das Kapitel 4.3 ĂMaÇ der baulichen Nutzungñ wurde analog der ergªnzten Textfestset-
zung in der Regelung gemäß § 31 (1) BauGB zur ausnahmsweisen Überschreitungsmög-
lichkeit der maximalen Firsthöhe durch einzelne technische Anlagen bzw. untergeordnete 
Dachaufbauten der Wert von 1,0 m ergänzt. 
 

¶ In das Kapitel 4.5 wurden die Erlªuterungen zur ĂHºhenlage der baulichen Anlagenñ ver-
schoben. Darüber hinaus wurde ein Absatz ergänzt zur Anwendungsmöglichkeit der Be-
schränkung von Nebenanlagen auf Grundlage des § 14 (1) Satz 3 BauNVO. 
 

¶ In das Kapitel 4.7 ĂImmissionsschutzñ wurden ergªnzende Informationen aufgenommen, 
warum die Lärmpegelbereiche I und II gemäß Schallgutachten zusammenfassend in der 
Planurkunde dargestellt werden konnten.  
 

 

¶ Darüber hinaus wurde ein Hinweis aufgenommen, den die SGD Nord, Regionalstelle Ge-
werbeaufsicht, in ihrer Stellungnahme vom 13.11.2018 zum Schallgutachten des schall-
technischen Ingenieurbüros Pies gab. 
 

¶ Des Weiteren wurde im Hinblick auf das Geruchsgutachten ergänzende Ausführungen auf-
genommen, dass das Geruchsgutachten auch Aussagen für die Plangebietsteilflächen öst-
lich der Bassenheimer Straße trifft und diese Ergebnisse für die vorliegende Planung aus-
reichend sind. 
 

¶ In das Kapitel 4.9 ĂVer- und Entsorgungñ wurden ergªnzende Informationen unter Ber¿ck-
sichtigung der aktuellen Stellungnahme der Energienetze Mittelrhein GmbH & Co.KG vom 
14.11.2018 aufgenommen. 
 

¶ Die Ausführungen im Abschnitt zur Entwässerungsplanung wurden aktualisiert. Dies insbe-
sondere im Hinblick auf die geänderte Abwasserbeseitigung für den südöstlichen Teilbe-
reich des Plangebietes in Zusammenhang mit dem Entfall des Geh-, Fahr- und Leitungs-
rechtes und der Reduzierung des Geltungsbereichs 
 

¶ Es wurden des Weiteren ergänzende Hinweise unter Berücksichtigung der aktuellen Stel-
lungnahme des Wasserversorgungs-Zweckverbandes Maifeld-Eifel vom 14.11.2018 in das 
genannte Kapitel aufgenommen. 
 

¶ In Kapitel 4.12 zum Denkmalschutz wurde der aktualisierte Hinweis zum Denkmalschutz in 
die Begründung aufgenommen. 
 

¶ In Kapitel 1 der Begründung, vorletzter Absatz, 2. Satz wurde  bei den Ausführungen zu 
innerºrtlichen Baugrundst¿ckspotentialen vor dem Wort ĂGrundst¿ckenñ das Wort Ăeinzel-
nenñ ergªnzt. 
 

¶ In den Umweltbericht wurde in Kapitel 9.8 eine ergänzende Ausführung zur landschaftspla-
nerischen Bewertung für die wohngebietsbezogene Entwicklung östlich der Bassenheimer 
Straße aufgenommen.  
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Gemäß Beschlussfassung des Ortsgemeinderates Wolken vom 11.02.2019 durften Stellung-
nahmen nur zu den nach der ersten Offenlage geänderten oder ergänzten Teilen der Planung 
abgegeben werden. Es wurde auch bestimmt, dass die Dauer der Auslegung und die Frist 
zur Stellungnahme auf drei Wochen verkürzt wird. 

1 AN L AS S  U N D  Z I EL E  D E R  PL AN U N G  

Die Ortsgemeinde Wolken plant die Aufstellung eines Bebauungsplans für ein Allgemeines Wohn-
gebiet (WA) im Sinne des § 4 BauNVO in nordöstlicher Randlage des Siedlungsgebietes mit dem 
Namen ĂErweiterung Lange Fuhrñ. Die Planung stellt entsprechend der Bezeichnung die Erweite-
rung ihres Baugebietes ĂLange Fuhrñ dar. 

Der Ortsgemeinderat hat sich zur Erweiterung entschlossen, um ein Bauplatzangebot für freiste-
hende Einzel- und Doppelhäuser in der Ortsgemeinde zur Verfügung zu stellen. Die Aufstellung des 
Bebauungsplans dient der kurzfristigen Deckung des spezifischen Baugrundstücksbedarfs für frei-
stehende Einzelhäuser. Dies ist dadurch begründet, dass eine große Nachfrage nach entsprechen-
den Baugrundstücken in der Ortsgemeinde Wolken vorliegt. 

Das geplante Neubaugebiet liegt mit einer Entfernung von ca. 2,5 km in unmittelbarer Nähe zum 
"Industriepark A 61" des Zweckverband Industriepark A 61 / GVZ Koblenz, u.a. mit einem großflä-
chigen Logistikstandort einer weltweit tätigen Firma. 

Die Ortsgemeinde verfügt mit Lage südlich der Landesstraße L 52 über eine indirekte Verkehrsan-
bindung an die Autobahnanschlussstellen ĂOchtendungñ und ĂKoblenz-Metternichñ der Autobahnen 
A 48 und A 61 in einer Entfernung von 2-4 km. Eine verkehrliche Anbindung an das überregionale 
Straßenverkehrsnetz ist somit gegeben. 
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Abb.: Lage¿bersicht zum Bebauungsplan ĂErweiterung Lange Fuhrñ (unmaßstäblich; Quelle: 
© Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz, Geobasisdaten: © Kataster- und Vermessungsverwal-

tung Rheinland-Pfalz, verändert) 

Aufgrund der verkehrsgünstigen Lage in unmittelbarer Nähe zweier Autobahnanschlussstellen, der 
Nähe zur Stadt Koblenz und der direkten Nähe zu einem großflächigen Logistikstandort einer Welt-
firma bietet sich der Lage des Plangebietes in der Ortsgemeinde Wolken ein reichhaltiges Arbeits-
planangebot in unmittelbarer Nähe. Die kurze Entfernung zwischen der Ortsgemeinde Wolken und 
dem Oberzentrum Stadt Koblenz sowie die gute Erreichbarkeit über die Landesstraße L 52 führen 
zu einer stetigen Nachfrage nach Bauland. Durch die Entwicklung des rund 2 km entfernt gelege-
nen Industriepark A 61, wo inzwischen rund 2.500 feste Arbeitsplätze angesiedelt worden sind wird 
dieser Nachfragedruck verstärk, so dass in der Ortsgemeinde Wolken ein entsprechend hoher Be-
darf an Wohnbauland gegeben ist. 

Insgesamt sieht der städtebauliche Entwurf für das geplante Wohnbaugebiet ca. 37 Bauplätze vor. 
Hierzu ist in einem Teilbereich von ca. 3,5 ha die Entwicklung eines Wohngebietes im Gemar-
kungsbereich ĂAuf dem Mückenplatzñ vorgesehen. Ein entsprechender Bedarf ist in der Ortsge-
meinde gegeben, was sich durch entsprechende Nachfragen nach Baugrundstücken ausdrückt. 
Nahezu wöchentlich erreichen Kaufanfragen für Bauplätze das Gemeindebüro der Ortsgemeinde 
Wolken.  

Zur Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung erfolgt die Aufstellung des Be-
bauungsplans nach den Vorgaben des Baugesetzbuches. Das Baugebiet soll hinsichtlich Nutzung 
und Dimensionierung der Baukörper eine ortsverträgliche Erweiterung der Gemeinde darstellen und 
sich in das Orts- und Landschaftsbild einfügen. 

Die Erschließung des Plangebietes erfolgt aus südlicher Richtung ¿ber die StraÇe ĂZur langen Fuhrñ 
und aus östlicher Richtung über die ĂBassenheimer Straßeñ. 
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Im wirksamen Flächennutzungsplan ist die Flächendarstellung für den Bereich des Plangebietes 
bereits als Wohnbaufläche ausgewiesen. Im Westen und Nordwesten des Plangebietes enthält die 
Plankonzeption die Festsetzung einer öffentlichen Grünfläche. Die Abgrenzung des Plangebietes ist 
entsprechend aus den Darstellungen des Flächennutzungsplans § 8 (2) BauGB entwickelt und folgt 
dessen Inhalt. Damit ist aus Sicht der übergeordneten Bauleitplanung bereits eine grundsätzlich po-
sitive Entscheidung für die weitere wohnbauliche Entwicklung der Ortsgemeinde an dieser Stelle 
gefasst worden.  

Die Ausdehnung und Verortung des geplanten Wohngebietes ergibt sich sowohl aus den Darstel-
lungen des Flächennutzungsplans als auch aus der seitens der Gemeinde angenommenen Be-
darfsgröße und wird durch ein eingeholtes Geruchsgutachten unterstützt.  

 
Abb.: Lageübersicht des Plangebietes im Gemeindegebiet  

(unmaßstäblich; Quelle: © Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz, Geobasisdaten: © Kataster- und 
Vermessungsverwaltung Rheinland-Pfalz, verändert) 

Gemäß dem am 20.09.2013 in Kraft getretenen Gesetz zur Stärkung der Innenentwicklung in den 
Städten und Gemeinden und weiteren Fortentwicklung des Städtebaurechts ist die Innenentwick-
lung der Städte und Gemeinden zu stärken. Das Gesetz zielt u.a. auf eine Reduzierung der Flä-
cheninanspruchnahme ab. Im Baugesetzbuch wird deshalb geregelt, dass die städtebauliche Ent-
wicklung vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen soll. § 1a (2) BauGB enthält 
jedoch keine ĂBaulandsperreñ in dem Sinne, dass eine Weiterentwicklung nicht oder nur noch dann 
möglich ist, wenn innerörtliche Entwicklungsmöglichkeiten umfassend ausgeschöpft sind. Die tat-
sächlichen innerörtlichen Entwicklungsmöglichkeiten der Gemeinde müssen in der Abwägung Be-
rücksichtigung finden. Entscheidungen über die Nutzung von Flächen die nicht der Innenentwick-
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lung zuzurechnen sind obliegen den Ergebnissen des Abwägungsprozesses. Die Option der Wei-
terentwicklung der Siedlungsräume wird durch das Gesetz uneingeschränkt offengehalten. 

Nach Entwicklung des Baugebietes ĂLange Fuhrñ im Norden des Siedlungsgebietes liegen der 
Ortsgemeinde Wolken Anfragen nach weiteren Bauplätzen vor, die innerhalb des Siedlungszu-
sammenhangs nicht in geeignetem Maße gedeckt werden können. 

Das Baugebiet ĂLange Fuhrñ unterliegt einer Belegung von ca. 80 %. Es gibt in der Ortsgemeinde 
Wolken keine unbebauten Grundstücke im Gemeindeeigentum. 

Derzeit gibt es ca. 24 unbebaute Einzelgrundstücke mit einer Flächengröße von ca. 12.865 m². Die-
se sind mit der Ausnahme von einzelnen Grundstücken durch rechtskräftige Bebauungspläne über-
plant, befinden sich jedoch nicht im Eigentum der Ortsgemeinde und unterliegen in Teilen dauerhaf-
ter anderweitiger Nutzungsarten. Daneben sind grundsätzlich weitere Potentialflächen in der Orts-
gemeinde vorhanden, unterliegen aber derzeit der Nutzung als Acker- oder Wiesenfläche. Da die 
aufgezeigten Potentialflächen ausschließlich privatem oder gewerblichem Eigentum unterliegen, hat 
die Ortsgemeinde derzeit keine Zugriffsmöglichkeit auf diese Flächen. Sie sind durch Nutzungsan-
sprüche der Grundstückseigentümer belegt. In der subjektiven Betrachtungsweise der Eigentümer 
werden diese Flächen oftmals nicht als Baulücken empfunden. Eine marktgerechte Verfügbarkeit 
kann deshalb nicht generell unterstellt werden. Die Anzahl von Leerständen im Gemeindegebiet ist 
so gering, dass sich hierdurch keine Alternativen für eine zusätzliche Baulandausweisung ergeben. 
Über geeignete Brachflächen innerhalb des Siedlungszusammenhangs verfügt die Ortsgemeinde 
Wolken nicht.  

In Bezug auf § 1a (2) BauGB wird die vorgesehene Inanspruchnahme der landwirtschaftlichen 
Nutzflächen für die Entwicklung eines Wohngebietes in der Ortsgemeinde Wolken von der Ortsge-
meinde Wolken als erforderlich erachtet, um gerade dem spezifischen Baugrundstücksbedarf für 
freistehende Einzelhäuser Rechnung zu tragen. 

2 BE ST AN D S S I T U AT I O N   

Das Plangebiet liegt am nordöstlichen Ortsrand der Ortsgemeinde Wolken. Das ca. 3,5 ha große 
Plangebiet wird im Norden durch Flächen des Künsterhofs (Pferdehaltung), im Osten durch die 
ĂBassenheimer Straßeñ bzw. ebenso wie im Süden durch bestehende Wohnbebauung des Wohn-
gebietes ĂLange Fuhrñ und im Osten durch Ackerflächen begrenzt. 
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Abb.: Luftbild des Plangebietes (Quelle© Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz, Geobasisda-

ten: © Kataster- und Vermessungsverwaltung Rheinland-Pfalz) 

Der Geltungsbereich wird überwiegend von Ackerflächen eingenommen. Im Nordosten befindet 
sich ein Teil der Bassenheimer Straße im Geltungsbereich. An diese Straße bzw. den westlich der 
Straße angrenzenden Gehweg grenzen außerhalb der Ortschaft intensiv gepflegte Straßenränder 
an. Der Straßenrand zwischen den Pferdekoppeln und dem Gehweg ist darüber hinaus mit einer 
Reihe intensiv gepflegter Obstbaum-Halbstämme bestanden. 

Im Süden befindet sich eine Streuobstwiese, welche sich auch außerhalb des Geltungsbereiches 
fortsetzt. Auf der nördlichen Fortsetzung der noch relativ jungen Streuobstwiese befindet sich ein 
altes Feldgehölz aus Berg- und Spitzahorn, Eberesche und Winterlinde. Westlich angrenzend an 
das Feldgehölz wurde eine weitere Baumreihe aus Winterlinde und Bergahorn gepflanzt. Ansonsten 
handelt es sich auf der Wiese um folgende Obstbaum-Hochstämme: Apfel, Birne Kirsche, Mirabelle, 
Pflaume/Zwetschge und Walnuss. 

Südlich des Fußweges liegt eine durch Mahd gepflegte Grasfläche. Es handelt sich hierbei  um eine 
für Baulücken typische Grünfläche, welche weder als Rasen noch als Wiese bezeichnet werden 
kann.  

Nördlich des Geltungsbereichs grenzt ein Reiterhof mit den zugehörigen Wirtschaftsgebäuden, Hof-
flächen, einem Reitplatz (Sandplatz) sowie intensiv genutzten Pferdekoppeln an. Der Hof ist im 
Westen von einer bereits etwas älteren und im Süden mit einer noch sehr jungen Bergahorn-Reihe 
eingegrünt.  

Östlich grenzen überwiegend die Hausgärten der Wohnbebauung an den Geltungsbereich. Bis auf 
die Gärten der Bassenheimer Straße 41, 45 und 47 handelt es sich um relativ junge Ziergärten. Die 
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soeben genannten Gärten sind dagegen bereits älter und weisen auch eine höhere Strukturvielfalt 
auf. 

An die Streuobstwiese im Süden des Plangebietes grenzt nördlich ein Fußweg, westlich und südlich 
begrenzt Siedlungsbebauung die Fläche, während östlich eine alte Gartenbrache, in der sich bereits 
größere Gehölze entwickelt haben und eine Grasfläche anschließen. Im Süden und Osten wird das 
Plangebiet durch Siedlungsbebauung und Ziergärten begrenzt. Hingegen schließen im Westen 
Ackerflächen an das Plangebiet an.  

 

Abb.: Blick in das Plangebiet (Standort: Bassenheimer Straße an der nordöstlichen Plangebiets-
grenze; Blickrichtung: Südwesten) 
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3 VO R G AB E N  Ü B E R G E O R D N ET E R  PL AN U N G EN  

3.1 Regionaler Raumordnungsplan Mittelrhein-Westerwald (RROP) 

Inhalte des wirksamen RROP 2017 

Die Ortsgemeinde Wolken gehört dem Kreis Mayen-Koblenz an und liegt innerhalb der Ver-
bandsgemeinde Rhein-Mosel. Das Plangebiet liegt im nordöstlichen Anschluss an das Siedlungs-
gebiet der Ortsgemeinde Wolken. 

Der Regionale Raumordnungsplan (RROP) der Planungsregion Mittelrhein-Westerwald ist seit 
dem 11.12.2017 wirksam und löst den RROP 2006 ab. Dem RROP liegen nun die übergeordneten 
Vorgaben aus dem Landesentwicklungsprogramm IV von 2008 und der nach 2008 erfolgten Teil-
fortschreibungen zugrunde. Die Entwicklung soll insgesamt auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sein. 
Auf Zuweisung besonderer Funktionen wird im wirksamen RROP verzichtet. 

Die Ortsgemeinde Wolken wird gemäß Raumstrukturgliederung des aktuell wirksamen RROP 2017 
dem ĂVerdichteten Bereichen mit konzentrierter Siedlungsstrukturñ zugeordnet. In der Verbandsge-
meinde übernimmt die Ortsgemeinde Wolken keine zentralörtlichen Funktionen. 

 
Abb.: Ausschnitt aus der Gesamtkarte des RROP 2017 (unmaßstäbliche Darstellung) 

Für das Plangebiet werden in der Gesamtkarte des wirksamen RROP 2017 keine Aussagen getrof-
fen. Das Plangebiet grenzt an die dargestellten ĂSiedlungsflªchen f¿r Wohnenñ an. In seiner Lage 
befindet es sich außerhalb von Siedlungsflächendarstellungen oder anderen Vorbehalts- oder Vor-
ranggebietsdarstellungen. 
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Ein weiterer Grundsatz der Regionalplanung besagt, dass die Wohn-, Versorgungs- und Lebens-
verhältnisse in den ländlichen Räumen verbessert werden sollen. Wohnbauflächen sind auf den 
spezifischen Bedarf des ländlichen Raumes anzupassen. Der Gemeinde sind damit Entwicklungen 
zuzugestehen, die den Ansprüchen der ortsverbundenen Bevölkerung u.a. an zeitgemäße Wohn-
verhältnisse Rechnung tragen. Die Eigenentwicklung soll sich dabei an begründeten Entwicklungs-
chancen der Gemeinde im Siedlungszusammenhang orientieren. 

Der Ortsgemeinde Wolken wird vor diesem Hintergrund durch den wirksamen RROP 2017 eine 
wohnbauliche Weiterentwicklung im Rahmen des Eigenbedarfs zugestanden. 

Gemäß des RROP von 2017 entspricht die vorliegende Planung im Rahmen der Eigenentwicklung 
und der Sicherung des erreichten Entwicklungsstandes den Zielen der Raumordnung gemäß § 1 (4) 
BauGB. 

3.2 Flächennutzungsplan 

Der wirksame Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel stellt das Plangebiet ĂEr-
weiterung Lange Fuhrñ bereits im überwiegenden Umfang als Wohnbaufläche dar. Der Bebauungs-
plan setzt folgerichtig ein Allgemeines Wohngebiet (WA) fest. Die Plankonzeption enthält im Westen 
und Nordwesten des Plangebietes die Festsetzung einer öffentlichen Grünfläche.  

Der Bebauungsplan kann daher gemäß § 8 (2) Baugesetzbuch aus dem Flächennutzungsplan ent-
wickelt werden. 

 
Abb.: Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan (unmaßstäbliche Darstellung) 
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¦bergeordnete ĂUmweltplanungenñ: 

In der Planung vernetzter Biotopsysteme für den Landkreis Mayen-Koblenz wird in der Prioritä-
tenkarte der Bereich des Plangebietes sehr groÇrªumig in die ĂAgrarflªchen des Mittelrheinischen 
Beckens (Defizitraum)ñ eingeordnet, in denen die Lebensrªume landschaftstypischer Tierarten auf 
nur wenige Restbestände reduziert wurden. Der Defizitraum reicht von Mayen bis nach Neuwied 
und bis zur Mosel.   

In der Bestands- und in der Zielkarte wurden im Plangebiet keine Eintragungen vorgenommen. Die 
Entwicklungsziele der Planung vernetzter Biotopsysteme für den Landkreis Mayen-Koblenz werden 
durch die Umsetzung der Planung nicht verhindert. 

Die Landesbiotopkartierung Rheinland-Pfalz weist im Plangebiet keine Biotope aus. 

Flächen, die gemäß § 30 Bundesnaturschutzgesetz unter Pauschalschutz stehen, sind im Plan-
gebiet und seiner näheren Umgebung nicht vorhanden. 

Das Plangebiet liegt im Randbereich des groÇrªumigen Landschaftsschutzgebietes ĂMoselgebiet 
von Schweich bis Koblenzñ. Von weiteren Schutzgebieten wird das Plangebiet nicht erfasst. 

Das Plangebiet liegt nicht in einem Natura 2000 Gebiet (FFH-Gebiete und EU-Vogelschutzgebiete).  
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4 PL AN I N H AL T E  

Städtebauliche Konzeption:  

Durch die Aufstellung des Bebauungsplans wird Baurecht für ein Baugebiet mit ca. 37 Bauplätzen 
geschaffen. Die durchschnittliche Größe der einzelnen Baugrundstücke liegt nach dem städtebauli-
chen Gestaltungsentwurf bei ca. 559 m².  

Die stªdtebauliche Plankonzeption sieht eine Fortf¿hrung der StraÇe ĂZur langen Fuhrñ vor, die das 
s¿dlich angrenzende Wohngebiet ĂLange Fuhrñ zentral erschlieÇt. ¦ber eine Verlaufsf¿hrung dieser 
Straßenfortführung wird eine durchgängige zentrale Erschließungssituation mit Anbindung an die 
östlich des Plangebietes verlaufende Bassenheimer Straße geschaffen. Die verkehrliche Erschlie-
ßung der weiteren Wohnbaugrundstücke wird über ein Stichstraßensystem gewährleistet. 

Demnach wird insbesondere den Aspekten der Nutzung regenerativer Energien (v. a. der Nutzung 
der Sonnenenergie) durch die zurückhaltenden und flexiblen Festsetzungen des Bebauungsplans in 
angemessenem Umfang Rechnung getragen. Die optimale Ausrichtung der Baukörper, respektive 
der Dachflächen, zur Errichtung von Sonnenkollektoren ist möglich, weil bewusst auf die Festlegung 
einer Hauptgebäuderichtung verzichtet wird. 

Darüber hinaus werden auch die Aspekte der Erschließung der Bauplätze und die notwendigen 
Kompensationsmaßnahmen berücksichtigt und geregelt. 

Die Gestaltung und Dimensionierung der Baukörper orientiert sich am baulichen Bestand der an-
grenzenden Wohngebiete, um die Eigenart des Siedlungscharakters des direkten Umfelds zu erhal-
ten. Die Errichtung von Wohngebäuden ist in maximal zweigeschossiger Bauweise zulässig deren 
zulässige Höhendimension durch Festsetzung einer maximalen Trauf- und Firsthöhe zusätzlich be-
grenzt wird.  

Das Plangebiet wird als Allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß § 4 BauNVO entwickelt und festge-
setzt.  

Die Ortsgemeinde verfolgt das Planungsziel, die Baugrundstücke in einem Zeitraum von 5 Jahren 
vollständig zu bebauen. Da ein solches Planungsziel im Bebauungsplan aufgrund fehlender 
Rechtsgrundlage nicht abschließend festsetzbar ist, erfolgt eine Erwähnung dieses Aspektes in die-
ser Begründung. Durch die Aufstellung des Bebauungsplans wird Baurecht für ca. 38 Baugrundstü-
cke geschaffen. Entgegen der ursprünglichen Plankonzeption im Bebauungsplan-Vorentwurf wird 
im nördlichen Bereich des Plangebietes aus Immissionsschutzgründen und die entsprechende Ver-
breiterung der Fläche des Ordnungsbereichs D auf eine 2-reihige Bebauung verzichtet und lediglich 
eine Baureihe konzipiert. Entsprechend dieser Plankonzeption entfällt eine kleine Stichstraße im 
Nordwesten des Plangebietes zur Erschließung der ursprünglich vorgesehenen zweiten Baureihe. 
Es erfolgt jedoch eine Erweiterung des Plangebietes in östliche Richtung, jenseits der 
Bassenheimer Straße. Hier wird ein zusätzliches Baugrundstück in die Planung aufgenommen. 
Dieser Teilbereich ist ebenfalls aus dem Flächennutzungsplan entwickelbar und dient der Ortsab-
rundung. 

Gemäß der Plankonzeption soll auf den Baugrundstücken der Entwässerungszone I im Plangebiet 
anfallendes und nicht auf den Baugrundstücken zurückgehaltenes unbelastetes Niederschlagswas-
ser im Trennsystem abgeführt werden. Hierzu wird im Rahmen der späteren entwässerungstechni-
schen Erschließungsplanung zu entscheiden sein, ob eine Rückhaltung in einem Stauraumkanal 
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erfolgt oder das Niederschlagswasser in der für eine Niederschlagswasserbeseitigung vorgesehe-
nen Flächen im Südwesten des Plangebietes zugeführt werden. 

Die Entwässerungszone I ist der Planzeichnung zu entnehmen. In der Planzeichnung des Be-
bauungsplans wird diese durch eine entsprechende Ziffer und Umrandung mit Erläuterung in der 
Legende gekennzeichnet. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist der Planzeichnung zu entnehmen. Ein Teilbereich 
des rechtskrªftigen Bebauungsplans ĂLange Fuhrñ mit Lage innerhalb des Geltungsbereichs des 
Bebauungsplans ĂErweiterung Lange Fuhrñ wird durch die vorliegende Bauleitplanung aufgehoben 
und überplant. Der Bereich ist in der Planzeichnung des Bebauungsplans durch eine entsprechen-
de Schraffur mit Erläuterung in der Legende gekennzeichnet. Der Einbezug dieses Teilbereichs in 
die vorliegende Planung dient der Entwässerungsplanung des vorliegenden Bebauungsplans. 

Als Grundzüge der Planung sind zusammenfassend folgende städtebaulichen Aspekte zu nennen: 

¶ Konzipierung des Plangebietes als Allgemeines Wohngebiet mit den entsprechend aufgezeig-
ten Zulässigkeiten bzw. Unzulässigkeiten. 

¶ Festsetzung einer Grundflächenzahl von 0,35 und einer Geschossflächenzahl von 0,6 

¶ maximal zwei Vollgeschosse bei einer maximalen Traufhöhe der Hauptgebäude von 5,50 m 
bzw. 7,00 m in Anhängigkeit des Bautyps und einer maximalen Firsthöhe von 10,00 m. 

¶ Offene Bauweise bei Zulässigkeit nur Einzel- und Doppelhäuser. 

¶ Festsetzung einer randlichen Eingrünung im Ordnungsbereich A im Westen des Plangebietes. 

¶ Festsetzung einer Grundfläche zur Anlage eines Schallschutzschirms als Abschirmung zum 
nördlich gelegenen Künsterhof und Festsetzung einer Dauergrünlandfläche mit Strauchpflan-
zungen im Ordnungsbereich D.  

¶ Zusätzlich erfolgt die Festsetzung einer extensiven Streuobstwiese im Ordnungsbereich B. Bei-
de Ordnungsbereiche dienen zusätzlich der Abschirmung des Plangebietes am westlichen und 
nördlichen Plangebietsrand. 

¶ Festsetzung einer öffentlichen Grünfläche im Ordnungsbereich C für eine extensive Grünland-
nutzung und zur Sicherung einer Fläche für die Niederschlagswasserbeseitigung. 

Eine weitergehende Begründung der Plankonzeption und der einzelnen Festsetzungen erfolgt in 
den nachfolgenden Kapiteln. 
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Abb.: Ausschnitt aus der Planzeichnung des Bebauungsplans (unmaßstäbliche Darstellung) 

4.1 Erschließung 

Die ErschlieÇung des Plangebietes erfolgt ¿ber eine Fortf¿hrung der ErschlieÇungsstraÇe ĂZur lan-
gen Fuhrñ, die das s¿dlich angrenzende Wohngebiet ĂLange Fuhrñ zentral erschlieÇt. ¦ber eine Ver-
laufsführung dieser Straßenfortführung vom Süden des Plangebietes in Richtung Nordosten wird 
eine durchgängige zentrale Erschließungssituation mit Anbindung an die östlich des Plangebietes 
verlaufende Bassenheimer Straße geschaffen. 

Die verkehrliche Erschließung der Wohnbaugrundstücke im Westen, Norden und Osten des Plan-
gebietes wird über ein Stichstraßensystem gewährleistet. Dabei enden die beiden Stichstraßen im 
Westen und Osten des Plangebietes mit jeweils einem Wendehammer, der in seiner Ausgestaltung 
den Wendevorgang eines 3-achsigen M¿llfahrzeuges durch ein ĂWenden in 3 Z¿genñ gewªhrleistet.  

Gegenüber der Planfassung nach § 4 (1) BauGB wurde die Konzipierung der Grundstücke und der 
verkehrlichen Erschließung im nordöstlichen Bereich, südlich der Fläche für die Schallschutzmaß-
nahme optimiert. Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 18.06.18 sich für die vorliegende 
Planung mit der Breite der Grünfläche im Ordnungsbereich D von 12 m entschieden. Entsprechend 
wurde der Bebauungsplan so gestaltet, dass eine einzelne Baureihe südlich der Fläche des Ord-
nungsbereichs D geschaffen wird. Die Lage der Verkehrsflächen wurde hierauf angepasst. Ent-
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sprechend wurde gegenüber der Planfassung nach § 4 (1) BauGB auf eine zweireihe Bebauung im 
Nordwesten des Plangebietes verzichtet, so dass die vorgesehene Stichstraße zur Erschließung 
der nördlichen Baugrundstücke entfällt. 

Im Zentrum der städtebaulichen Entwicklungs- und der Erschließungskonzeption setzt der Be-
bauungsplan zur Verkehrsberuhigung in Anlehnung an die Verkehrsinseln im südlich angrenzenden 
Bebauungsplan ĂLange Fuhrñ einen kleinen zentralen Platz fest. Neben der Funktion der Verkehrs-
beruhigung übernimmt diese gleichzeitig eine Stellplatzfunktion für den ruhenden Verkehr und wirkt 
in Kombination mit der Festsetzung ĂVerkehrsgr¿nñ (öffentliche Grünfläche) zusätzlich auflockernd. 
Einzelne weitere Stellplatzmöglichkeiten bietet die städtebauliche Konzeption im Nordosten des 
Plangebietes zur Aufnahme des ruhenden Verkehrs. 

Im nordöstlichen Teilbereich erfolgt in der vorliegenden Plankonzeption (Stand § 3 (2) BauGB ge-
genüber der Planfassung nach § 4 (1) BauGB) die Verschmälerung der zuvor vorgesehenen Ver-
kehrsfläche. Diese beschränkt sich auf die Straßenparzelle der Bassenheimer Straße. Somit wird 
auf die Inanspruchnahme privater Grundstücksfläche (im westlichen Anschluss) für die Entwicklung 
einer geschwindigkeitsdämpfenden Maßnahme in der Straßenverkehrsfläche verzichtet. Die vorge-
sehene verkehrsberuhigende Anlage im Eingangsbereich des Siedlungszusammenhangs wird als 
Verschmälerung der Durchfahrtsbreite vorgesehen, so dass die nun festgesetzte öffentliche Ver-
kehrsfläche für die Straßengestaltung ausreichend ist.  

Der bestehende Wirtschaftsweg zwischen den Wohnbaugrundstücken und der öffentlichen Grünflä-
che im Ordnungsbereich C im Südwesten des Plangebietes wird in der Plankonzeption erhalten und 
sichert somit neben den zwei zusätzlich zeichnerisch festgesetzten Fußwegen im Nordwesten und 
Südwesten einen leichten Zugang der Bewohner zu den Grünflächen im westlichen Randbereich 
und in die offene Landschaft westlich des Plangebietes. Diesbezüglich erfolgt in der vorliegenden 
Plankonzeption entgegen des Bebauungsplanvorentwurfs, die Verlängerung des vorgesehenen, 
westlichen Fußweges bis zum anschließenden, an das Plangebiet angrenzenden Wirtschaftsweg. 

Im Rahmen einer Straßenvorplanung wurden Böschungsflächen ermittelt, die bei der Anlage der 
Erschließungsstraßen rechnerisch, konzeptionell entstehen werden (im Vergleich zum bestehenden 
Urgelände). Im Bebauungsplan werden auf Rechtsgrundlage des § 9 (1) Ziffer 26 BauGB die Flä-
chen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern (letztere im vorliegenden Fall nicht erfor-
derlich), soweit sie zur Herstellung des Straßenkörpers erforderlich sind, zeichnerisch festgesetzt. 
Mit dieser Festsetzung wird die erforderliche Rechtsgrundlage für eine spätere Anlage der Flächen 
geschaffen. 

Die Übernahme der Böschungsflächen erfolgte auf Grundlage einer Straßenvorplanung der KARST 
Ingenieure GmbH. 

Die Nutzbarkeit der betroffenen Flächen durch die (zukünftigen) Eigentümer der Grundstücke wird 
hierdurch zwar eingeschränkt, keineswegs jedoch verhindert. Die Böschungsbereiche sind Teil des 
Baugrundstücks, liegen aber außerhalb der straßenseitig festgesetzten Baugrenzen. Dadurch wer-
den Nutzungskonflikte von vornherein ausgeschlossen. Die potentiellen Böschungsbereiche sind 
Teil der nicht überbaubaren Grundstücksfläche und eignen sich vorzugsweise für eine gärtnerische 
Nutzung (Vorgarten). Außerdem werden hier Grundstückseinfahrten, Stellplätze und Hausein-
gangsbereiche liegen. Eine Nutzung der Böschungsbereiche durch die Grundstückseigentümer ist 
also durchaus möglich. 

Im Zuge der späteren Angleichung der privaten Grundstücksflächen an die Höhenlage der Straße 
ist davon auszugehen, dass die Böschungsflªchen Ăoptisch weitestgehend verschwindenñ. 
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Vertiefte Bewertung zum einzuschätzenden Verkehrsaufkommen: 

VERKEHRSPLANERISCHE ABSCHÄTZUNG VERKEHRSMENGENENTWICKLUNG 

Die Ortsgemeinde Wolken plant die Entwicklung eines Wohngebietes und sieht hierzu die Aufstellung eines Be-
bauungsplans vor. Es sind nach der städtebaulichen Konzeption rund 37 Baugrundstücke geplant. Es soll eine Ab-
schätzung des zu erwartenden Mehrverkehrs, der durch die Baugebietsentwicklung ausgelöst wird, vorgenom-
men werden. Hierzu können nachfolgende Aussagen und Bewertungen vorgenommen werden: 

Da für die betreffenden innerörtlichen Straßen innerhalb von Wolken keine amtlichen, behördlichen Zähldaten 
(z.B. DTV-Wert) vorliegen, die ausgewertet werden können, kann lediglich eine Abschätzung der Verkehrsmehr-
belastung aufgezeigt werden. Die Erschließung des geplanten Baugebiets erfolgt aus nordöstlicher Richtung unter 
Anbindung an die Bassenheimer Straße und aus südlicher Richtung aus der Ortslage heraus (Anbindung an die 
DŜƳŜƛƴŘŜǎǘǊŀǖŜ α½ǳǊ ƭŀƴƎŜƴ CǳƘǊάύΦ 

Der zu erwartende Mehrverkehr ist bei rund 37 Baugrundstücken als gering einzuschätzen. Vorgesehen wird im 
Bebauungsplan eine Beschränkung der zulässigen Wohnungen je Einzelhaus und damit je Baugrundstück auf 
zwei. Bei einer Bebauung mit Doppelhäusern wird im Bebauungsplan festgesetzt, dass je Wohngebäude als Dop-
pelhaushälfte maximal 1 Wohnung zulässig ist. 

Zur Ermittlung der Mehrbelastung einer Erschließungsstraße durch die Erschließung eines Baugebietes werden 
die Angaben der Empfehlungen für die Anlage von Erschließungsstraßen EAE 85/95, herausgegeben von der For-
schungsgesellschaft für Straßen- ǳƴŘ ±ŜǊƪŜƘǊǎǿŜǎŜƴΣ ƘŜǊŀƴƎŜȊƻƎŜƴΣ Řŀ ŘƛŜ ŀƪǘǳŜƭƭŜ αwƛŎƘǘƭƛƴƛŜ ȊǳǊ !ƴƭŀƎŜ Ǿƻƴ 
{ǘŀŘǘǎǘǊŀǖŜƴά όw!{ǘ нллсύ ƪŜƛƴŜ !ƴƎŀōŜ ȊǳǊ tǊƻƎƴƻǎŜƳŜƘǊōŜƭŀǎǘǳƴƎ ŜƴǘƘalten. Kernangabe der EAE ist, dass in 
der morgendlichen Spitzenstunde zwischen 7.00 und 8.00 Uhr etwa die Hälfte der Berufstätigen die Wohnung 
verlässt.  

Planungsfall 1: Bebauung mit Einzelhäusern und maximaler Wohnungsrealisierung 

Demnach ist wie folgt zu rechnen: 

Ca. 37 Baugrundstücke bei zugelassenen max. 2 Wohneinheiten je Baugrundstück = rund 74 Wohneinheiten 

74 Wohneinheiten x 2,5 durchschnittliche Wohnungsbelegung = 185 Einwohner 

185 Einwohner x 38 % Erwerbsquote x 50 % Arbeitsstättenweg in der morgendlichen Spitzenstunde x 95 % 
Pkw-Anteil dividiert durch 1,2 Personen je Pkw = 

rechnerisch:  27,8 Fahrzeuge in der Spitzenstunde 

gerundet: 28 Fahrzeuge in der Spitzenstunde. 

Durch die Anbindungen an das örtliche und überörtliche Straßennetz mit 2 Gebietszufahrten bzw. Abfahrten ver-
teilen sich die Verkehre. Bei einer gleichmäßigen Verteilung von 50 % / 50 % ergibt sich eine maximale Verkehrs-
belastung von 14 Fahrzeugen in der Spitzenstunde. Bei einer ungleichmäßigen Verteilung von 70 % (abfließend 
zur Bassenheimer Straße im Nordosten und 30 % (nach Süden) ergibt sich eine maximale Verkehrsbelastung von 
ca. 20 Fahrzeugen in der Spitzenstunde. Dabei ist anzunehmen, dass diese überwiegend nach Nordosten direkt 
abfließen, ohne die Ortsdurchfahrt zu belasten. 

Bei der Verteilung 50 % / 50 % ergibt sich in etwa ein Wert von einem zusätzlichen Fahrzeug alle 4 bis 5 Minuten 
in der Spitzenstunde. Dies ist als eine geringe und zumutbare Mehrbelastung einzustufen. Eine Überschreitung 
der immissionsschutzrelevanten Orientierungswerte gemäß Beiblatt der DIN 18005 für ein WA-Gebiet ist auf-
grund der geringen Mehrbelastung nicht gegeben. Selbst die aufgezeigte Ungleichverteilung der Verkehre auf die 
nordöstliche und südliche Anbindung führt zu keinem letztendlich anderen Bewertungsergebnis. 
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Planungsfall 2: Bebauung mit ca. 70 % Einzelhäusern und maximaler Wohnungsrealisierung und 30 % Doppelhäu-
sern und maximaler Wohnungsrealisierung: 

Demnach ist wie folgt zu rechnen: 

Ca. 37 Baugrundstücke x 70 % Einzelhausbebauung = 26 Grundstücke 

26 Baugrundstücke bei zugelassenen max. 2 Wohneinheiten je Baugrundstück = 52 Wohneinheiten 

Doppelhäuser: 

Verbleibend 11 Grundstücke 

11 Grundstücke x 1,5 Zuschlag für Mehrgrundstücke aufgrund Doppelhausbebauung = ca. 17 Grundstücke 

17 Baugrundstücke bei zugelassener 1 Wohneinheit je Baugrundstück = 17 Wohneinheiten 

Summe der Wohneinheiten: 52 + 17 = 69 Wohneinheiten 

 

69 Wohneinheiten x 2,5 durchschnittliche Wohnungsbelegung = ca. 173 Einwohner 

173 Einwohner x 38 % Erwerbsquote x 50 % Arbeitsstättenweg in der morgendlichen Spitzenstunde x 95 % 
Pkw-Anteil dividiert durch 1,2 Personen je Pkw = 

rechnerisch:  26,02 Fahrzeuge in der Spitzenstunde 

gerundet: 26 Fahrzeuge in der Spitzenstunde. 

Durch die Anbindungen an das örtliche und überörtliche Straßennetz mit 2 Gebietszufahrten bzw. Abfahrten ver-
teilen sich die Verkehre. Bei einer gleichmäßigen Verteilung von 50 % / 50 % ergibt sich eine maximale Verkehrs-
belastung von 13 Fahrzeugen in der Spitzenstunde. Bei einer ungleichmäßigen Verteilung von 70 % (abfließend 
zur Bassenheimer Straße im Nordosten und 30 % nach Süden ergibt sich eine maximale Verkehrsbelastung von 
ca. 18 Fahrzeugen in der Spitzenstunde. Dabei ist anzunehmen, dass diese überwiegend nach Nordosten direkt 
abfließen, ohne die Ortsdurchfahrt zu belasten. 

Bei der Verteilung 50 % / 50 % ergibt sich in etwa ein Wert von einem zusätzlichen Fahrzeug alle 4 bis 5 Minuten 
in der Spitzenstunde. Dies ist als eine geringe und zumutbare Mehrbelastung einzustufen. Eine Überschreitung 
der immissionsschutzrelevanten Orientierungswerte gemäß Beiblatt der DIN 18005 für ein WA-Gebiet ist auf-
grund der geringen Mehrbelastung nicht gegeben. Selbst die aufgezeigte Ungleichverteilung der Verkehre auf die 
nordöstliche und südliche Anbindung führt zu keinem letztendlich anderen Bewertungsergebnis. 

Die verkehrsplanerische Abschätzung der Verkehrsmengenentwicklung zeigt auf, dass eine erheb-
liche Mehrbelastung nicht stattfindet. Auch unter Berücksichtigung gefahrener maximaler Ge-
schwindigkeiten von bis zu 50 km/h ist aufgrund von Erfahrungswerten nicht zu erwarten, dass die 
geltenden Orientierungswerte der DIN 18005 (ĂSchallschutz im Stªdtebauñ) durch das Baugebiet 
erreicht oder überschritten werden. 

4.2 Art der baulichen Nutzung und Zulässigkeiten 

Als Art der baulichen Nutzung wird ein Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO festgesetzt.  

Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen. Zulässig sind in solchen Gebieten ge-
mäß § 4 (2) BauNVO grundsätzlich Wohngebäude, Läden, die der Versorgung des Gebietes die-
nen, Schank- und Speisewirtschaften, nicht störende Handwerksbetriebe sowie Anlagen für kirchli-
che, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.  
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Die gemäß § 4 (3) BauNVO in Allgemeinen Wohngebieten (WA) ausnahmsweise zulässigen Be-
triebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwal-
tungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen werden im Plangebiet bewusst ausgeschlossen, da 
diese Nutzungsarten den Charakter des Plangebietes am Ortsrand stören. Diese Nutzungsarten 
sind mit den umliegenden Bebauungs- und Nutzungsstrukturen in Siedlungsrandlage nicht verträg-
lich und somit städtebaulich nicht vertretbar. 

4.3 Maß der baulichen Nutzung  

Im Bebauungsplan werden zur Begrenzung der baulichen Ausnutzung des Grundstücks Festset-
zungen bezüglich des Maßes der baulichen Nutzung und der Höhe der baulichen Anlagen getrof-
fen. Die Regelungen bzgl. des Maßes der baulichen Nutzung und die Höhenentwicklung der Ge-
bäude erfolgt vor dem Hintergrund, dass am Siedlungsrand der Ortsgemeinde Wolken die Entwick-
lung von zu großen und zu hohen Baukörpern vermieden werden soll. Die Festsetzungen werden 
an die bestehenden Festsetzungen aus dem s¿dlich angrenzenden Plangebiet ĂLange Fuhrñ ange-
lehnt und weitgehend übernommen. 

Die Festlegung überbaubarer Grundstücksflächen durch Baugrenzen ermöglicht den zukünftigen 
Bauherren einen gewissen Gestaltungsspielraum bei der Anordnung ihrer Gebäude auf den Grund-
stücken. Mit der Festlegung der überbaubaren Grundstücksfläche wird gleichzeitig auch ein ökolo-
gischer Beitrag geleistet, da nur innerhalb dieser Fläche die Gebäude errichtet werden dürfen. Hier-
bei ist aus städtebaulicher Sicht drauf zu achten, dass die Gebäude nicht zu weit nach hinten rü-
cken, sondern vielmehr im vorderen Bereich an den Erschließungsstraßen errichtet werden. 

Die Festlegung der überbaubaren Grundstücksflächen korrespondiert dabei mit der Straßengestal-
tung. Die Straße wird räumlich gefasst und ihr Verlauf unterstrichen. Den Bauherren wird allerdings 
genug Gestaltungsspielraum bei der Anordnung der Gebäude auf den Grundstücksflächen gelas-
sen. 

Zum Verständnis: Während Baugrenzen die räumliche Lage der Gebäude auf dem Grundstück len-
ken, dienen die Festsetzungen von Grundflächenzahl (GRZ) und Geschossflächenzahl (GFZ) der 
quantitativen Beschränkung der überbaubaren Grundstücksflächen. 

Die Grundflächenzahl (GRZ) gibt an, wie viel Quadratmeter Gebäudegrundfläche je Quadratmeter 
Baugrundstücksfläche zulässig sind. Dabei werden die Grundflächen alle in 
§ 19 (4) Satz 1 BauNVO genannten Anlagen mitgerechnet, insbesondere Garagen und Stellplätze 
mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und bauliche Anlagen unterhalb der 
Geländeoberfläche. 

Die Geschossflächenzahl (GFZ) gibt an, wie viel Quadratmeter Geschossfläche je Quadratmeter 
Grundstücksfläche maximal zulässig sind, wobei Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO, unter-
geordnete Bauteile (z.B. Loggien, Balkone bis 1,25 m Ausladung usw.) von Gebäuden sowie weite-
re bauliche Anlagen, wenn sie nach Landesrecht in den Abstandsflächen zulässig sind, unberück-
sichtigt bleiben (siehe § 20 (4) BauNVO). 

Für die neue bauliche Nutzung wird im Plangebiet eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,35 festge-
setzt. Dies bedeutet, dass maximal 35% der Grundstücksfläche in Verbindung mit der festgesetzten 

überbaubaren Fläche bebaut werden können. In Verbindung mit § 19 (4) Satz 2 BauNVO darf die 
Grundflächenzahl um ihre Hälfte überschritten werden. Die Geschossflächenzahl (GFZ) wird auf 0,6 
begrenzt.  
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Die festgelegten Maße zur baulichen Nutzung gewährleisten den Bauherren ihre grundsätzliche 
Baufreiheit und sichern gleichzeitig ausreichende Freiflächen, die der Durchgrünung des Gebietes 
dienen und gerade in der Ortsrandlage besonders wichtig sind.  

Aus diesem Grund wird im Bebauungsplangebiet eine max. Geschossigkeit von zwei Vollgeschos-
sen als Höchstmaß festgesetzt. Die Höchstgrenzen der zulässigen Gebäude wird mit max. 10 m 
festgesetzt. Es erfolgt eine Unterscheidung von zwei Bautypen (optische Ă1 İ-geschossige Bau-
weiseñ und ĂStadthaustypñ; zwei Vollgeschosse im aufgehenden Mauerwerk) und eine Regelung 
der maximal zulässigen Traufhöhe in Anlehnung an den jeweiligen Bautyp. Die Textfestsetzung lau-
tet wie folgt: 

ĂH¥HE DER BAULICHEN ANLAGEN (§ 16 (2) ZIFFER 4 BAUNVO) 

Die zulässigen Höhen baulicher Anlagen werden mit zwei Bautypen wie folgt festgesetzt: 

I. Bautyp mit Ăeineinhalbgeschossiger Wirkungsweiseñ (Merkmale: erstes VollgeschoÇ im auf-
gehenden Mauerwerk und zweites Vollgeschoss im Dachraum) 

Bei Erschließung von der Bergseite her, sowie bei Mehrfacherschließung eines Baugrundstü-
ckes oder nicht eindeutig zuordenbarer Erschließung wird die Höhe baulicher Anlage wie folgt 
festgesetzt: 

¶ Die zulässige Traufhöhe beträgt maximal 4,50 m 

¶ Die zulässige Firsthöhe beträgt maximal 9,00 m 

Bei Erschließung von der Talseite her wird die Höhe baulicher Anlage wie folgt festgesetzt: 

¶ Die zulässige Traufhöhe beträgt maximal 5,50 m 

¶ Die zulässige Firsthöhe beträgt maximal 10,00 m 

 

Abb.: Systemskizze zur Höhenentwicklung (Bautyp I) 

II. Bautyp ĂStadthaustypñ (Merkmale: zwei Vollgeschosse im aufgehenden Mauerwerk und 
flach geneigtes Dach) 
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Bei Erschließung von der Bergseite her, sowie bei Mehrfacherschließung eines Baugrundstü-
ckes oder nicht eindeutig zuordenbarer Erschließung wird die Höhe baulicher Anlage wie folgt 
festgesetzt: 

¶ Die zulässige Traufhöhe beträgt maximal 6,00 m 

¶ Die zulässige Firsthöhe beträgt maximal 9,00 m  

Bei Erschließung von der Talseite her wird die Höhe baulicher Anlage wie folgt festgesetzt: 

¶ Die zulässige Traufhöhe beträgt maximal 7,00 m 

¶ Die zulässige Firsthöhe beträgt maximal 10,00 m  

 

Abb.: Systemskizze zur Höhenentwicklung (Bautyp II) 

Die Höhen werden jeweils zwischen dem oberen und unteren Maßbezugspunkt gemes-
sen. 

Der obere Maßbezugspunkt wird wie folgt gemessen: 

¶ Traufhöhe am Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut bzw. 

¶ Firsthöhe am Schnittpunkt der Dachflächen (Oberkante Dachhaut am First) 

Als unterer Maßbezugspunkt gilt die höchste an das Baugrundstück angrenzende, er-
schließende Verkehrsfläche mit folgender Konkretisierung. Gemessen wird dabei in der 
Mitte der straßenseitig orientierten Gebäudefassade. Bei Eckgrundstücken wird die öf-
fentliche Verkehrsfläche (Straße) zu Grunde gelegt, zu der der Hauseingang orientiert 
ist.ñ 

Gemäß den Textfestsetzungen können einzelne technische Anlagen bzw. untergeordnete Dachauf-
bauten über die festgesetzte max. Firsthöhe hinaus (bis zu einem Wert von 1,0 m) ausnahmsweise 
zugelassen werden (Ausnahme gemäß § 31 (1) BauGB). 

Die maximale Traufhöhe darf gemäß den Textfestsetzungen bis 50 % der jeweiligen Gebäude-
wandlänge, begrenzt auf maximal zwei Ausnahmen dieser Art pro Gebäude, überschritten werden 
(z.B. durch Zwerchgiebel, die Traufe durchbrechende Gauben und Zwerchhäuser). 
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Um einem nicht gewollten Mietwohnungsbau vorzubeugen bzw. diesen nicht über Gebühr zu er-
möglichen, werden Festsetzungen über die zulässige Anzahl der Wohnungen in Wohngebäuden 
getroffen. Pro Wohngebäude, welches als Einzelhaus errichtet wird, sind maximal zwei Wohnungen 
zulässig. Je Wohngebäude als Doppelhaushälfte wird maximal 1 Wohnung zugelassen. 

4.4 Bauweise 

Im Plangebiet ist die offene Bauweise gemäß § 22 (2) der Baunutzungsverordnung zulässig, die 
seitlichen Grenzabstände nach LBauO (mind. 3 m) sind somit einzuhalten. Es sind nur Einzel- und 
Doppelhaushäuser zulässig, um dem ländlichen Charakter des Wohngebietes und der vorhandenen 
Siedlungslage Rechnung zu tragen. 

Zur Erläuterung:  

Einzelhäuser sind allseitig freistehende Gebäude und haben an den beiden seitlichen sowie an 
den rückwärtigen Nachbargrenzen die nach Landesbauordnung erforderlichen Abstandsflächen 
einzuhalten.  

Doppelhäuser sind zwei an einer seitlichen Nachbargrenze zu einer baulichen Einheit aneinander-
gebaute, im Übrigen jedoch freistehende Gebäude, die mit einem Abstand zu beiden seitlichen 
Grundstücksgrenzen errichtet werden. 

Gemäß der bestehenden Rechtsauffassung ist ein Doppelhaus i.S. des § 22 Absatz 2 BauNVO 
auf 2 getrennten, benachbarten Grundstücken zu errichten. Unter die Begriffe ĂDoppelhªuserñ und 
ĂHausgruppenñ fallen in Abgrenzung zum ĂEinzelhausñ im Sinne des § 22 BauNVO nur Gebäude 
deren einzelne Hªuser auf jeweils einem eigenen Grundst¿ck stehen. ĂEin Doppelhausñ besteht 
dabei aus zwei Häusern, die an einer Grundstücksgrenze aneinander gebaut sind (Vgl. BVerwG, 
Urteil vom 24. 2. 2000 - 4 C 12/98 (Münster); ERNST/ZINKAHN/ BIELENBERG/KRAUTZ-BERGER, 
2014: Baugesetzbuch, Rn. 23 ff., 113. Ergänzungslieferung 2014; KÖNIG/ROESER/STOCK, 2014: 
Baunutzungsverordnung. § 22 BauNVO, Rn. 19. 3. Auflage). 

Gleichzeitig setzt der Begriff des Doppelhauses voraus, dass zwei Gebäude derart zusammenge-
baut werden, dass sie einen Gesamtbaukörper bilden, der als Ganzes einen seitlichen Grenzab-
stand einhält. Die einzelnen Häuser eines Doppelhauses müssen an den inneren Grenzen qualitativ 
und quantitativ in wechselseitig verträglicher und abgestimmter Weise so aneinander gebaut sein, 
und auch im Übrigen aufeinander abgestimmt sein, dass das von ihnen gebildete ĂGesamtgebªudeñ 
als bauliche Einheit erscheint. Entsprechend ist ein Doppelhaus nicht gegeben, wenn sich zwei Ge-
bäude zwar an der Grundstücksgrenze berühren, aber als zwei selbständige Baukörper erscheinen. 
Ein Doppelhaus muss entsprechend ein Mindestmaß an Übereinstimmung mit dem zugehörigen 
Nachbarhaus als bauliche Einheit aufweisen (Vgl. ERNST/ZINKAHN/ BIELENBERG/KRAUTZ-
BERGER, 2014: Baugesetzbuch, Rn. 23 ff., 113. Ergänzungslieferung 2014; 
KÖNIG/ROESER/STOCK, 2014: Baunutzungsverordnung. § 22 BauNVO, Rn. 19. 3. Auflage). 

Diese Festsetzungen kommen den Erfordernissen zur Einbindung in das bestehende Siedlungsge-
füge entgegen. Weiterhin wird ein eingriffsrelevanter Einfluss auf das Landschaftsbild genommen, 
da auf diese Weise eine aufgelockerte Bebauung entsteht, die einen halbtransparenten neuen Sied-
lungsrand bildet und somit der Einbindung in das Landschaftsbild dient. 

Gemäß Planungswille des Ortsgemeinderates werden im Bebauungsplan Hauptgebäuderichtungen 
zeichnerisch festgesetzt und damit verbindlich vorgegeben. Damit wird der Grundsatz einer ent-
sprechenden Regelung aus dem Vorgªngerbebauungsplan ĂLange Fuhrñ weiterverfolgt. Durch die 
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Festsetzung wird sichergestellt, dass Gebäude trauf- und/oder giebelständig zum Verlauf der Ver-
kehrsfläche errichtet werden. Damit soll die städtebauliche Wirkung der neuen Siedlungsbebauung 
im entsprechenden Rahmen sichergestellt werden und nicht durch schräg auf dem Grundstück 
platzierte Grundstück Gebäude gestört werden. 

4.5 Überbaubare Grundstücksflächen, Flächen für Garagen, Carports und Neben-
anlagen sowie sonstige bauplanungsrechtliche Festsetzungen 

Durch die Ausweisung von überbaubarer Grundstücksfläche wird geregelt, in welchen Bereichen 
die Hauptgebäude errichtet werden können. Im Plan werden daher Baufenster ausgewiesen. In der 
vorliegenden Plankonzeption haben diese Baufenster eine Tiefe von rund 16,0 m im Regelfall.  

Durch die Festlegung der Baugrenzen hat der Bauherr genügend Möglichkeiten, sein Eigenheim in-
nerhalb der zulässigen Ausweisung zu platzieren. Er wird an dieser Stelle nicht über Gebühr einge-
schränkt und die Ortsgemeinde behält sich dennoch die Möglichkeit vor, die Standorte der Haupt-
gebäude in einem gewissen Maß zu steuern. Es wird festgelegt, dass in Richtung der angrenzen-
den Straßenflächen der Abstand des Baufensters zur Grundstücksgrenze 3 m betragen muss. So-
mit wird den Vorgaben der Landesbauordnung zum Grenzabstand Rechnung getragen. 

Im Bebauungsplan wird auch geregelt, dass Garagen, Carports (überdachte Stellplätze) und Stell-
plätze außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen nicht die Flucht der rückwärtigen Baugren-
ze überschreiten dürfen (Flucht = Linie der Baugrenze und ihre seitliche Verlängerung bis zur 
Grundstücksgrenze). Weiterhin wird geregelt, dass vor Garagen und Carports mindestens 5 m Tiefe 
freizuhalten ist. Gemessen wird hier ab der Straßenbegrenzungslinie.  

Durch die Begrenzung der maximalen Tiefe für Garagen, Carports und Stellplätze auf die Flucht der 
hinteren Baugrenze wird verhindert, dass diese zu tief in den privaten Baugrundstücken errichtet 
werden. Dies würde zwar mehr Stauraum vor den Garagen oder Carports schaffen, führt jedoch 
dazu, dass mehr Erschließungsfläche innerhalb der Baugrundstücke benötigt wird und somit zu 
nicht erforderlichen zusätzlichen Versiegelungen. Wichtig ist jedoch, dass die Funktionen auf dem 
Grundstück (im Wesentlichen: Verkehr/ Bewegung ï Wohnen ï Ruhebereich/ Aufenthalt/ Freizeit) 
so geordnet werden, dass eine gegenseitige Störung minimiert wird und somit auch dazu beigetra-
gen wird Nachbarschaftskonflikte nicht erst entstehen zu lassen. 

Nebenanlagen gemäß § 14 (1) BauNVO sind auch auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen 
zulässig, jedoch nicht innerhalb der festgesetzten Bepflanzungsflächen (Ordnungsbereich A).  

Die Festsetzung zu Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO wird redaktionell dahingehend angepasst, 
indem klargestellt wird, dass sich die Begrenzung der Grundfläche auf die jeweilige Nebenanlage 
bezieht. So erfolgt die Aufnahme des folgenden Satzes in die Textfestsetzung: 

Die Grundfläche der Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO darf je Nebenanlage 15 m² nicht 
überschreiten. Es sind je Baugrundstück maximal 2 Nebenanlagen zulässig. 

Darüber hinaus sind entsprechend der Festsetzung (2. Satz) je Baugrundstück maximal 2 Neben-
anlagen zulässig.  

Hierüber wird gesichert, dass Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO keine optische Gleichbe-
rechtigung oder Dominanz gegenüber den Hauptgebäuden innerhalb des Plangebietes erhalten, 
sondern diesen untergeordnet erscheinen, so dass die Gebietsprägung durch die Hauptgebäude 
erfolgt. 
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Nach § 14 (1) Satz 3 BauNVO kann die Zulässigkeit der Nebenanlagen und Einrichtungen im Be-
bauungsplan eingeschränkt oder ausgeschlossen werden. Die Gemeinde macht hiervon Gebrauch 
und sieht die in den vorausgegangenen Absätzen genannten Regelungen vor. § 14 BauNVO wird 
als Rechtsgrundlage in der Textfestsetzung genannt. 

Hauptleitungen (Kabel) zur Versorgung des Plangebietes mit Telekommunikation, Strom und Breit-
bandanschlüssen sind in den öffentlichen Flächen und unterirdisch zu verlegen. Hierdurch soll aus 
städtebaulichen Gründen eine ansprechende Gestaltung sichergestellt werden. Rechtsgrundlage 
hierfür bietet § 9 (1) Ziffer 13 BauGB. 

In Zusammenhang mit der Sicherstellung der Begrenzung einer maximalen Gebäudehöhenentwick-
lung gemäß Festsetzung Nr. 2.4 wird eine begleitende gestalterische Festsetzung getroffen, die si-
cherstellt, dass die Erdgeschossfußbodenhöhe (Rohfußboden) der Gebäude und damit auch ein 
mögliches Kellergeschoss mit Gebäudesockel nicht zu hoch heraussteht. Die Regelung orientiert 
sich dabei zudem am Ur-Bebauungsplan ĂLange Fuhrñ f¿r das s¿dlich gelegene Siedlungsgebiet. 

Die Festsetzung lautet: ĂDie Erdgeschossfußbodenhöhe (Rohfußboden) der Gebäude darf nicht 
mehr als 0,30 m über dem oberen Schnittpunkt von Gebäudeaußenwand und einer gedachten ge-
raden Linie vom höchsten zum tiefsten natürlichen Geländepunkt an den Grundstücksgrenzen lie-
gen. 

Bei Grundstücken, die unterhalb des der Erschließung des Gebäudes dienenden vorhandenen 
Straßenniveaus liegen, gilt eine Erdgeschossfußbodenhöhe (Rohfußboden) von max. 0,30 m über 
der vorhandenen Straßenhöhe, gemessen in der Mitte der Grundstücksgrenze entlang der angren-
zenden StraÇe.ñ 

4.6 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen  

Wesentlich für die Qualität des Baugebietes ist die Abstimmung der äußeren Gestalt baulicher An-
lagen. Daher werden bauordnungsrechtliche Festsetzungen getroffen, die insbesondere die Dach-
gestaltung sowie die Gestaltung der unbebauten Flächen regeln. 

Der Ortsgemeinderat Wolken befürwortet ein Plangebiet mit geringen gestalterischen Festsetzun-
gen. Dies einerseits um eine baugestalterische Freiheit und Flexibilität zu gewährleisten, anderer-
seits aber auch unter Berücksichtigung der gegebenen Schwierigkeiten zur rechtssicheren Festset-
zung von gestalterischen Aspekten. Gleichzeitig sollen hierzu auch die Nutzungsmöglichkeiten für 
den Einsatz regenerativer Energieformen, wie z. B. Photovoltaiknutzung auf oder am Gebäude er-
möglicht werden. 

Es wird daher im Wesentlichen nur eine Dachneigungsspannbreite festgesetzt. In Anlehnung an 
gemeindliche Vorberatungen und unter Berücksichtigung der Höhenfestsetzung wird eine Dachnei-
gungsspannbreite in Abhängigkeit der zugelassenen Bautypen differenziert geregelt. Es wird ent-
sprechend Folgendes festgesetzt: 

ĂZulªssig sind f¿r Hauptgebªude nur geneigte Dªcher mit folgenden Dachformen und Dachneigun-
gen: 

I. Bautyp mit Ăeineinhalbgeschossiger Wirkungsweiseñ (Merkmal: erstes Vollgeschoss im auf-
gehenden Mauerwerk und zweites Vollgeschoss im Dachraum) 

Gebäude mit Bautyp I. sind mit Satteldächern mit einer Dachneigungsspannbreite von 35° bis 
45° zulässig. Krüppelwalmdächer sind als Unterform des Satteldaches zulässig. 
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Bei Bautyp I. dürfen Dachgauben in Traufrichtung eine Länge von 5,00 m und bei Doppelhäu-
sern je Doppelhaushälfte 3,00 m nicht überschreiten. Vom seitlichen Dachrand (Ortgang) ist ein 
Abstand von mindestens 1,50 m einzuhalten. Dacheinschnitte sind nicht zulässig. 

Dachvorsprünge dürfen an der Traufe 0,75 m, am Ortgang 0,50 m nicht überschreiten. 

II. Bautyp ĂStadthaustypñ (Merkmale: zwei Vollgeschosse im aufgehenden Mauerwerk und flach 
geneigtes Dach) 

Gebäude mit Bautyp II. sind mit Walm- oder Zeltdächern mit einer Dachneigungsspannbreite 
von 15° bis 22° zulässig. 

Beim Bautyp II. sind Drempel und Dachgauben nicht zulässig. 

Dachvorsprünge dürfen an der Traufe 0,75 m nicht überschreiten. 

Garagen und bauliche Nebenanlagen für Bautyp I. und Bautyp II. im Sinne des § 14 (1) BauNVO 
sind in ihrer Dachform und -neigung frei.ñ 

Im Bebauungsplan werden Textfestsetzungen bezüglich der Höhe und Art von Grundstückseinfrie-
dungen getroffen. Durch diese soll sichergestellt werden, dass keine ĂTrutzburgenñ im Wohngebiet 
entstehen, sondern dass der Charakter eines offenen und locker bebauten sowie transparenten 
Wohngebietes erhalten bleibt. Auch aus Gründen der Verkehrssicherheit durch eine bessere 
Einsehbarkeit des Straßenraums ist die Festsetzung begründet. 

Ergänzend wird folgender Hinweis im Bebauungsplan gegeben: 

Auf die gesetzlichen Bestimmungen des § 42 LNRG (Grenzabstand von Einfriedungen) wird be-
sonders hingewiesen. U.a. müssen danach Einfriedungen von der Grenze eines Wirtschaftsweges 
0,5 m zurückbleiben. 

Bezüglich der nicht überbauten Grundstücksflächen bebauter Grundstücke werden Textfestsetzun-
gen zu ihrer Gestaltung getroffen. Es werden dabei die Regelungen aus dem Ur-Bebauungsplan 
ĂLange Fuhrñ im Stand der letzten  nderungsplanung ¿bernommen. Auch diese dienen dem Cha-
rakter eines offenen und locker bebauten sowie transparenten Wohngebietes.  

Die nicht überbauten Grundstücksflächen bebauter Grundstücke sind, soweit sie nicht als Stellplatz, 
Gebäudeerschließung, Zufahrt oder für sonstige zulässige Nutzung benötigt werden, landschafts-
gärtnerisch anzulegen, zu gestalten und dauerhaft zu unterhalten. 

Abgrabungen des natürlichen Geländes sind nicht zulässig, soweit diese mehr als 1,0 m gegenüber 
dem natürlichen Gelände betragen. 

Böschungen sind grundsätzlich bis zu einer Böschungsneigung von 1:3 zulässig. Die Böschungen 
sind naturnah zu gestalten. Erforderlich werdende Stützmauern und Palisaden aus einheimischem 
Naturstein, Holz oder vollends eingegrünten Betonsteinen sind in einer Höhe bis max. 1,20 m zu-
lässig. Aufbauten auf Stützmauerwerk oder Palisaden sind unzulässig. 

Im Bebauungsplan  wird die baugestalterische Empfehlung ausgesprochen, dass Außenanstriche, 
Außenputze und Verblendungen nicht in grell und stark leuchtenden Farben ausgeführt sowie von 
der Verwendung glänzender Materialien zur großflächigen Fassadengestaltung abgesehen werden 
sollte (Hinweis im Bebauungsplan). 
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Auch bezüglich der zu verwendenden Dacheindeckungsfarben enthält der Bebauungsplan einen 
Hinweis: 

Zur Dacheindeckung sollten nur dunkelfarbige Materialien in den Farbtönen dunkelbraun, dunkel-
grau, anthrazitfarben, dunkelrotbraun und dunkelrot Verwendung finden. Zur Auswahl stehen bei-
spielhaft folgende Farben in Anlehnung an die Farbtonkarte des RAL-Farbenvorlageprogramms: 
3000-3011, 3013, 3016, 7000, 7001, 7004, 7005, 7010-7031, 7042, 7043, 8002-8022, 8024-8028. 
Die RAL-Farbtöne sind aus den Listen der Farbhersteller ersichtlich. 

Die vorstehenden Ausführungen über zulässige Materialien und Farbgebung von Dacheindeckung 
und Fassadengestaltung werden nicht als verbindliche Festsetzungen getroffen, da diese nach der 
Rechtslage problematisch und nicht rechtssicher festsetzbar sind. 

So verweist das Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstraße unter Verweis auf weitere Ge-
richtsurteile in seinem Urteil vom 08.12.2003, Az.: 3 K 761/03.NW darauf, dass eine gestalterische 
Festsetzung zur Beschränkung der Dacheindeckungsfarbe in § 88 (1) Ziffer 1 LBauO keine ausrei-
chende Rechtsgrundlage findet, da eine Gestaltungsfreiheit, die sich aus dem rechtsstaatlichen 
Abwägungsgebot und dem Eigentumsrecht ergebenden Grenzen einzuhalten hat. Demnach wird 
die planerische Gestaltungsfreiheit durch das Verhältnismäßigkeitsprinzip sowie das Übermaßver-
bot und insbesondere das durch Art. 14 GG geschützte Wesen des Eigentums begrenzt. Es wird 
zudem ausgeführt, dass der Wunsch nach bloßer Einheitlichkeit von vornherein kein hinreichend 
gewichtiges Konzept zur Zurückdrängung der Baufreiheit darstellt. 

Auf die rechtsverbindliche Satzung über die Festsetzung der Zahl der notwendigen Stellplätze vom 
07.11.2000, in Kraft getreten am 18.11.2000 der Ortsgemeinde Wolken wird im Bebauungsplan 
hingewiesen. Diese dient der Vermeidung einer Überlastung der öffentlichen Verkehrsflächen durch 
ruhenden Verkehr.  

Bezüglich der Sichtabschirmungen von Müllbehältnissen enthält der vorliegende Bebauungsplan 
den Hinweis zur Schonung des Ortsbildes, dass Müllbehältnisse durch Eingrünungen oder anspre-
chend gestaltete Einhausungen (z.B. aus Holz) so abzuschirmen sind, dass eine optische Beein-
trächtigung der öffentlichen Flächen (v.a. Straßenraum) nicht gegeben ist. 

4.7 Immissionsschutz 

Durch den Bebauungsplan wird Baurecht für ein allgemeines Wohngebiet geschaffen. Im Umfeld 
des Plangebietes sind keine Nutzungen bekannt, die die Entwicklung eines Wohngebietes an dieser 
Stelle grundsätzlich unterbinden würden. 

Östlich des Plangebiets verläuft die GemeindestraÇe ĂBassenheimer Straßeñ. Die Straße dient aus-
schließlich dem Ziel- und Quellverkehr der aus der Ortslage Wolken resultiert. Durchgangsverkehr 
liegt aufgrund der Straßensituation nicht vor. 

Darüber hinaus grenzt nördlich des Plangebietes der landwirtschaftliche Pferdehof ĂK¿nsterñ an den 
Geltungsbereich der in Rede stehenden Planung an. 

Entsprechend erfolgte zur Ermittlung möglicher Schallimmissionen auf das Plangebiet die Einho-
lung eines schalltechnischen Gutachtens, zur Prüfung und Gewährleistung gesunder Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse im Plangebiet. 
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Immissionsschutzgutachten Schall 

Bezüglich möglicher Schallemissionsquellen im Umfeld des Plangebietes wurde durch das schall-
technische Ingenieurb¿ro Pies die ĂGutachterliche Stellungnahme zu einem geplanten Neubauge-
biet in Wolkenñ erstellt. Diese liegt mit Datum vom 20.03.2017 vor und wird dem Bebauungsplan als 
separate Anlage beigefügt. Nachfolgend werden die wesentlichen Ergebnisse zusammenfassend 
bzw. auszugsweise dargestellt. 

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung wurden die auf das Plangebiet einwirkenden, un-
terschiedlichen Geräuschimmissionen untersucht und bewertet. 

Untersuchungsgegenstand stellen der landwirtschaftliche Pferdehof nördlich des Plangebietes dar. 
Neben der Unterbringung von Fremdpferden bietet der Künsterhof auch Reitunterricht an, welcher 
vornehmlich auf dem Reit-/Springplatz im Zentrum des Hofgeländes stattfinden. Auf dem Gelände 
des Pferdehofes steht entsprechend eine massiv gemauertes Gebäude als Stallung für die Pferde 
zur Verfügung. Die Belichtung wird über eine umgehende Plexiglas-Verglasung gewährleistet. Die 
genannte Halle ist in einem Abstand von 130 m zum Plangebiet zu verorten und wird zusätzlich 
durch eine weitere Halle (Halle 11, siehe nachfolgende Abbildung) vom Plangebiet abgeschirmt. 
Diese zweite Halle wird ebenfalls zum Unterstellen von Pferden oder für Reitunterricht bei schlech-
ter Witterung genutzt. Darüber hinaus sind noch weitere landwirtschaftlichen Betriebsgebäude auf 
dem Gelände des Pferdehofs der Familie Künster zu finden. Ein Übersichtsplan ist dem schalltech-
nischen Gutachten im Angang 4 zu entnehmen. 

Darüber hinaus ist auf dem Gelände des landwirtschaftlichen Betriebs die Errichtung von zwei HIT-
Aktiv-Ställen vorgesehen, die im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung berücksichtigt wer-
den. Die Nutzung der genannten Ställe ähnelt einer Weidehaltung, da den Pferden der Stall frei zu-
gänglich ist und ihnen zusätzlich einen Unterstand geboten wird. 

Des Weiteren bewirtschaftet die Betreiberfamilie Ackerflächen in der Umgebung des Hofgeländes. 
Die Erzeugnisse dienen nicht ausschließlich der Verwendung auf dem Hof (z. B. Futter, Einstreu), 
sondern werden zum Verkauf an fremde Unternehmen angeboten. Entsprechend wurden im Rah-
men des schalltechnischen Gutachtens mögliche Schallemissionen durch Verladetätigkeiten sowie 
das An- und Abfahren von LKWs berücksichtigt. 
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Abb.: Lageübersicht Pferdehof Künster (Quelle: ĂGutachterliche Stellungnahme zu einem ge-
planten Neubaugebiet in Wolkenñ, Schalltechnisches Ingenieurb¿ro Pies, 20.03.2017, Anhang 4) 

Ferner erfolgte im Rahmen der gutachterlichen Untersuchen die Ermittlung der Geräuschbelastun-
gen im Plangebietes durch die nördlich verlaufende Landesstraßen L 52, die Autobahn A 48 im 
Nordwesten sowie die weiter östlich gelegene Autobahn A 61. 

Ergebnis 

Aus den Ergebnissen der schalltechnischen Untersuchung zum Verkehrslärm geht hervor, dass 
keine ¦berschreitung der Orientierungswerte der DIN 18005 ĂSchallschutz im Stªdtebauñ durch die 
Verkehrsgeräusche der Landesstraße sowie der Autobahnen zu erwarten sind. 

Aus den Untersuchungen des Gewerbelärm des landwirtschaftlichen Pferdehof Künster gehen je-
doch Überschreitungen der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm hervor. So geht aus dem Gutachten 
hervor, dass die Immissionsrichtwerte für ein Allgemeines Wohngebiet zur Tageszeit im Erdge-
schoss und im Obergeschoss erst ab Schutzabständen von 55 m bzw. 60 m eingehalten werden 
können. Zur Nachtzeit können die Richtwerte sogar erst ab einem Abstand von 120 m bzw. 130 m 
eingehalten werden. Dies geht aus den Anhangkarten 9 bis 12 des Gutachtens hervor. 

Neben der Einhaltung der Immissionsrichtwerte für ein Allgemeines Wohngebiet ist auch die Einhal-
tung der Spitzenpegel zu gewährleisten. Hier geht aus den Untersuchungsergebnissen des schall-
technischen Gutachtens hervor, dass zur Tageszeit im Bereich der zukünftigen Bebauung keine 
Überschreitung des Spitzenpegels von 85 dB(A) zu erwarten ist. Hingegen erfolgt zur Nachtzeit ei-
ne Einhaltung des Spitzenpegels von 60 dB(A) teilweise erst ab einem Abstand von 115 bis 120 m 
zum nördlich gelegenen Künsterhof. 

So geht aus den Ergebnissen der gutachterlichen Stellungnahme des Schalltechnischen Ingenieur-
büros hervor, dass innerhalb der Plangebietsflächen die Lärmpegelbereiche I bis III erreicht werden.  




